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„Gegen Recht und Gesetz."

Von Oberstlieutnant Peter Schmid, Kdt. I.-B. 23, Basel.

„Gegen Recht und Gesetz soll dem Eisenbahnpersonal der
Achtstundentag geraubt werden; kein Volksentscheid ist dagegen
gegeben; durch administrative Maßnahmen wird das vom Volke
beschlossene Gesetz verletzt ..." und ähnlich in allen Tonarten schreit
es uns aus der Linkspresse, aus Plakaten an allen Straßenecken, aus
Protestversammlungen entgegen.

Sobald an die persönlichen Eechte, den Geldbeutel oder die
Bequemlichkeit gerührt wird, dann tobt der Sturm der Entrüstung, und
nirgends ist dann das Rechtsgefühl der Massen so hochentwickelt wie
bei uns

Wenn aber unsere obersten Behörden einen der wichtigsten
Grundsätze unserer demokratischen Verfassung, die allgemeine
Wehrpflicht, „durch administrative Maßnahmen" preisgeben, indem sie
den jungen Bürger ein Jahr später ausheben, als das Gesetz fordert,
und dann erst noch an seine Diensttauglichkeit Anforderungen stellen,
welche über das gebotene Maß weit hinausgehen; wenn dadurch die
Bestände des Heeres auf Jahrzehnte hinaus dergestalt geschmälert
werden, daß die nach Anstrengungen eines Menschenalters geschaffene,
noch kaum vollendete Organisation unserer Landesverteidigung in
ihren Grundfesten erschüttert wird, wo bleibt dann das hochentwickelte

Rechtsgefühl des Volkes?
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Es gibt, schwerlich ein Staatswesen, in dem die allgemeine
Wehrpflicht, d. h. die Heranziehung jedes irgend tauglichen Bürgers zur
Verteidigung des Vaterlandes, in demselben Maße Lebensbedingung
des Staates ist, wie gerade bei uns: nicht bloß, weil wir auch bei
äußerster Anspannung aller personellen und materiellen Mittel immer
unseren großen Nachbarn gegenüber schwach bleiben werden, sondern
namentlich auch aus ethischen und politischen Gründen. Ein Volk,
das sieh Recht und Gesetz bis in Einzelheiten hinein selbst setzt, sich
in seinen politischen Rechten nicht vertreten lassen will, muß auch
mit dem eigenen Leibe einstehen für die Existenz seines Staates und
darf sich in dieser allerersten, heiligsten Pflicht des Bürgers nicht
durch eine Minderheit vertreten lassen.

Wer genauer zusieht, muß auch feststellen, daß Gefühl und Willen
der großen Mehrheit — abgesehen von gewissen verhetzten „Klassen"
— diese Pflicht durchaus anerkennen.

Wenn man im Lande ein wenig herumhorcht, bemerkt man
schon die verhängnisvollen Folgen der sparsamen Aushebung der
letzten Jahre. Noch wird vielfach — viel mehr, als Uneingeweihte
glauben dürften — die Zurückweisung bei der Aushebung und noch
mehr die Entlassung aus der Rekrutenschule als beschämende
Mißachtung des Manneswertes, ja als Schande empfunden.1)

Es steht uns nicht zu, die Entschlüsse der zuständigen obersten
Behörden zu verurteilen.

Aber fragen dürfen wir doch wohl, ob man sich überall ganz
klar darüber ist, wohin die abschüssige Bahn führt.

Die heute zu Unrecht untauglich erklärten Rekruten werden ja
keine Protestversammlungen abhalten und mit wer weiß was für
„Abwehrmaßnahmen" drohen.

Aber es besteht die große Gefahr, daß ein Zustand schwerer
Rechtsungleichheit geschaffen wird. Solange jeder Mann unter die
Waffen gerufen wurde, welcher brauchbar war, bestand eine solche
Rechtsungleichheit nicht in fühlbarem Maße: der Ausgehobene sagte
sich eben, daß der Dienstfreie ein Gebresten habe, das ihn auch im
bürgerlichen Leben hemme, und daß „ultra posse nemo obligatur",
niemand gezwungen werden kann, etwas zu tun, das ihm unmöglich

ist.

*) Vor einigen Tagen stellte den Redaktor, als er in einem Dienste
abends durch das Städtchen bummelte, ein einfacher Bauernknecht, der
eiue Stunde weit her gekommen war, um die Fürsprache des
Divisionskommandanten zu erlangen, damit er zu einer fahrenden Truppe versetzt
werde, nachdem er letztes Jahr aus einer Infanterierekrutenschule wegen
leichter Plattfüße „heimgeschickt" worden war. Der Divisionskommandant
mußte antworten, daß er zu seinem Bedauern nichts für den Mann tun
könne.

Solche Fälle sind durchaus nicht vereinzelt; wir brauchen unseren
Lesern keine weiteren Beispiele- aufzuzählen. Redaktion.
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Wenn nun aber nach und nach die Hälfte der wehrpflichtigen
Jahrgänge aus großenteils geringfügigen Gründen untauglich erklärt
wird, dann wird schließlich auch der Ausgehobene nicht mehr
einsehen, warum gerade er daran glauben muß, und dann wird der
Begriff der Wehrpflicht schwinden.

Man denke sich eine Kriegsmobilmachung bei dem heutigen
Zustande, wo die alten Jahrgänge des Landsturmes und der Landwehr
viel stärker herangezogen werden, als die jüngsten des Auszuges,
welche großenteils zunächst ganz zu Hause bleiben oder in die Mann-
schaftsdépôts geschickt werden.

Wie wird man diesen Zustand im Volke beurteilen, und mit
welchen Gefühlen werden die Einberufenen ins Feuer gehen?

Es gibt da nur Zweierlei: allgemeine Wehrpflicht im wahren
Sinne des Wortes, d. h. in erster Linie mit gleichmäßiger
Handhabung, oder dann das Söldner- oder Freiwilligensystem, das bei uns
niemand will.

Der heute versuchte Mittelweg führt in den Abgrund; daran ist
nichts zu drehen und zu deuteln.

An uns Offizieren aber ist es, jeder an seinem Platze als
stimmberechtigter Bürger, einzutreten für die Aufrechterhaltung der
allgemeinen Wehrpflicht im richtigen Sinne und für das Gefühl dafür
im Volke, das durch den heutigen Zustand im höchsten Grade
gefährdet ist.

Aber es genügt nicht mehr, daß wir nur im Stillen wirken. Die
Zersetzung unseres Wehrwesens ist schon zu sehr im Fortschreiten
begriffen. Nur ein geschlossenes, kräftiges Auftreten des Offizierskorps,

dem sich gewiß auch weitere Kreise anschließen werden, kann
diesen Einbrüchen ;n das Prinzip der allgemeinen Wehrpflicht Einhalt

gebieten. Da der Zentralvorstand der Schweizerischen Offiziers-
gesellschaft die Initiative nicht ergreift, sollten die Sektionen den
ersten Schritt tun.

Ein gefährliches Spiel.
Von Hptm. Hilfiker, Kdt. Mitr.-Kp. 1/24, Chur.

Ein gefährliches Spiel wird gegenwärtig mit dem Geist der
Wehrhaftigkeit unseres Volkes getrieben. Unlängst ist ein aus
der offiziösen Bundesküche stammender Artikel über das neue leichte
Maschinengewehr durch die Presse gegangen. Sehr richtig wird
einleitend auf die besorgniserregende Schwächung unserer Infanterie
durch die Hinausschiebung eines Jahrganges und die scharfen
sanitarischen Aushebungsbedingungen hingewiesen, wodurch die
Auflösung der IV. Kompagnie „nötig" geworden sei, so daß wir
eines Bestandes von über 20,000 Gewehren verlustig gehen. Dann
wird — und da beginnt das gefährliche Spiel — behauptet, diese
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